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Herstellererklärung
über die elektromagnetische Verträglichkeit des angebotenen Fahrzeugtyps

Der Bieter1 versichert die Störfestigkeit des angebotenen Fahrzeugtyps gegenüber ungewollter 
elektromagnetischer Beeinflussung im Umfang der Angaben in dieser Erklärung. Die notwendigen 
Informationen und Freigaben wurden durch den Bieter beim Fahrzeughersteller eingeholt, sofern er 
nicht gleichzeitig Hersteller2 des Fahrzeuges ist.

Hersteller: Typ:

Nummer der EU-Typgenehmigung: Modelljahr:

Zutreffendes bitte ankreuzen. Bitte lesen hierzu die Erläuterungen und Ausfüllhinweise. 
Alle folgenden Punkte dieser Erklärung beziehen sich stets auf Sendegeräte, die nach den 
geltenden nationalen und internationalen Vorschriften geprüft und zugelassen sind.

1 Öffentliche Funknetze

Mobile Endgeräte wie Mobiltelefon, Tablet-PC, Notebook u. ä. dürfen unter Nutzung der 
gebräuchlichen europäischen Mobilfunkstandards in dem angebotenen Fahrzeugtyp 
betrieben werden.

1.2 

1.3 Funksender der Frequenzbänder WLAN 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz mit 
Sendeleistungen von bis zu 100 mW (z. B. Smartphones) dürfen in dem angebotenen 
Fahrzeugtyp betrieben werden.

Funksender des Übertragungsstandards Bluetooth® mit Sendeleistungen von bis 
zu 100 mW dürfen in dem angebotenen Fahrzeugtyp betrieben werden.

1.1

2 Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Funkgerªte der Polizei Berlin, die im Frequenzbereich TETRA 380 – 410 MHz 
(Modulation λ / 4-DQPSK) mit einer maximalen Sendeleistung von Pmax≤ 3Watt 
arbeiten, dürfen unter Verwendung eines geeigneten Einbausatzes mit Außenantenne 
in den angebotenen Fahrzeugtyp eingebaut und in diesem betrieben werden. Für den 
Standort der Außenantenne(n) und / oder den Einbau der Geräte gibt es

Einbauvorschriften des Herstellers.

keine die, dieser Erklärung beigefügten

2.1 

2.2 Handfunkgerªte der Polizei Berlin im Frequenzbereich TETRA 380 ï 410 MHz 
mit einer maximalen Sendeleistung von nicht mehr als 1W, dürfen auch ohne 
Außenantenne in dem angebotenen Fahrzeugtyp betrieben werden.

3 Einbau elektronischer Unterbaugruppen

F¿r den Einbau von weiteren elektronischen Einrichtungen, die den Anforderungen 
der Richtlinie UN/ECE R10 entsprechend mit CE- oder e - Pr¿fzeichen versehen sind, 
in den angebotenen Fahrzeugtyp gibt es 

keine die, dieser Erklªrung beigefügten  

Einbauvorschriften des Herstellers.

Die beigef¿gten Einbauvorschriften des Herstellers d¿rfen dieser Erklªrung nicht 
widersprechen und m¿ssen auf den oben benannten Fahrzeugtyp bezogen sein. 

1 Der Begriff „Bieter“ bezeichnet in diesem Dokument geschlechtsneutral eine natürliche oder juristische Person, die ein Angebot zur Lieferung einer Ware oder einer Dienstleistung 
  abgegeben hat.
2 Der Begriff „Hersteller“ bezeichnet in diesem Dokument geschlechtsneutral eine natürliche oder juristische Person, die ein Produkt mit ihrem Namen oder ihrem Warenzeichen 
  kennzeichnet, die Produkteigenschaften zusichert und ggf. Leistungen im Rahmen von Gewährleistung oder Garantie zu erbringen hat (siehe §4 ProdHG).
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Erläuterungen und Ausfüllhinweise

Die Herstellererklªrung ¿ber die elektromagnetische Vertrªglichkeit ist ein wichtiger Bestandteil von 
Angeboten. Mit ihrer Hilfe soll sichergestellt werden, dass der angebotene Fahrzeugtyp in seinen 
sicherheitsrelevanten Funktionen nicht durch den Einsatz polizeilicher Kommunikationsmittel 
gefªhrdet wird.
Der Fahrzeughersteller hat nach Verordnung EU 2018/858 zur Erlangung der EG-Typgenehmigung 
eine Erklªrung ¿ber die Frequenzbereiche, Leistungsniveaus, Antennenstellungen und Vorschriften 
f¿r den Einbau von Hochfrequenzsendern (HF- Sender) nach UN/ECE-Regelung Nr. 10 
vorzulegen, selbst wenn das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht mit einem HF-Sender 
ausgestattet ist. Diese Angaben m¿ssen gemªÇ Verordnung EU 2019/2144 und UN/ECE-Regelung 
Nr. 10, Punkt 3.1.8, nach Erteilung der Typgenehmigung ºffentlich verf¿gbar gemacht werden. 
Viele Hersteller nutzen hierzu die Mºglichkeit der Datenverºffentlichung in Aufbaurichtlinien, 
Benutzerhandb¿chern oder den Werkstattinformationssystemen der Vertragswerkstªtten. 
Sollten die abgefragten Frequenzen in diesen Unterlagen nicht enthalten sein, so ist eine 
entsprechende Einzelabfrage beim Fahrzeughersteller erforderlich.

Hinweise zu den einzelnen Punkten: 

1 ¥ffentliche Funknetze 

Dieser Punkt bezieht sich auf handels¿bliche Mobilfunkgerªte, die in den europäischen 
Mobilfunknetzen betrieben werden. Dürfen diese von Mitfahrenden Personen im 
genannten Fahrzeugtyp genutzt werden? 

Bei Fahrzeugtypen, die werksseitig mit einer Bluetooth®-Freisprecheinrichtung ausgestattet 
oder mit einer solchen lieferbar sind, kann hier ein Kreuz gesetzt werden. 

1.3

2

Gemeint sind an dieser Stelle z.B. Smartphones mit WLAN-Funktion oder WLAN-Hotspots.

Der Einbau der hier genannten Gerªte ist bei Einsatzfahrzeugen zwingend erforderlich 
und muss für diese möglich sein.

3

1.1

Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

2.1

2.2 Keine näheren Erläuterungen.

Verfügbare Einbauhinweise sind im Regelfall in den oben genannten Unterlagen enthalten.

1.3
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